
 
Stadt Hemmingen Beratungs- /Beschlussvorlage 
 

 öffentlich Vorlage Nr. 56/2009 
 nicht öffentlich  Datum: 09.11.09 

 
 Sitzungsdatum zum persönlichen Eintrag 
Beratungsfolge   Ein-

stimmig 
Ja Nein Ent-

haltung
 1.    Umweltausschuss  1. 18.01.09      

 2.    Ausschuss für Stadtentwicklung 2. 21.01.10     

 3.    Verwaltungsausschuss 3. 04.02.10     

 4.    Rat 4. 11.02.10     

  Es wurde ein von der Vorlage 
abweichender Beschluss gefasst 

Betreff: 

Lärmaktionsplan der Stadt Hemmingen  
- Entwurfsbeschluss 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 
Auswirkungen für die Umwelt:  Ja  Nein 
Auswirkungen für Familien:  Ja  Nein 
 
 
I. Beschlussvorschlag: 

Der Rat stimmt dem Entwurf des Lärmaktionsplans für die Stadt Hemmingen in der vorgelegten Fas-
sung (Anlage 2) zu und beschließt die öffentliche Auslegung dieses Plans. 

 

II. Begründung: 

Zuletzt wurde das Thema Lärmaktionsplanung in der Ratsitzung am 30.04.09 beraten. Der Rat hat damals 
die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes für die Stadt Hemmingen beschlossen (s.a. Vorlage Rat Nr. 
21/2009). Der dieser Vorlage als Anlage beigefügte Vorentwurf des Lärmaktionsplans wurde zur frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit vom 18.05.09 bis zum 20.07.09 öffentlich ausgelegt. Die Träger öffentlicher 
Belange wurden parallel dazu beteiligt. Die zum Thema Lärmaktionsplanung in Hemmingen eingegangenen 
Äußerungen sind als Anlage 1 beigefügt.  

Die Verwaltung hat unter Einbeziehung der Stellungnahmen den Entwurf des Lärmaktionsplans erarbeitet. 
Die einzelnen Maßnahmen, die eine Lärmminderung bewirken, wurden im Entwurf des Lärmaktionsplans 
hinsichtlich ihrer Wirkung und Effektivität bewertet, d.h. es wurden deren Realisierungsmöglichkeiten sowie 
das Verhältnis Kosten/Nutzen untersucht. Die Dringlichkeit, insbesondere im Bereich der B3alt tätig zu wer-
den, wurde dabei als sehr hoch eingestuft. Im Rahmen des Entwurfs des Lärmaktionsplans wurden im Vor-
griff auf die in der 2. Stufe mindestens zu untersuchenden Hauptverkehrsstraßen L389, K220 und K221 be-
reits Vorschläge für eine Lärmminderung der von diesen Hauptverkehrsstraßen ausgehenden Lärmbelästi-
gungen betroffenen Bereiche aufgenommen.  

Zusammenfassend hat der Entwurf des Lärmaktionsplans folgendes Ergebnis: Für die von den Lärmbelästi-
gungen entlang der B3 Betroffenen kann durch die Maßnahmenkombination – Ortsumgehung B3neu, ab-
schnittsweise Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 40 km/h und eine Reduzierung des LKW-
Anteils mindestens eine Lärmminderung um 5 dB(A) erreicht werden. Für die von den Lärmwirkungen der 
K220 und K221 Betroffenen könnte durch eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 30 km/h ver-
bunden mit einer Verstetigung des Verkehrs und einer Reduzierung des LKW-Verkehrs (durch ein durch-
dachtes LKW-Lenkungssystem und/oder ein LKW-(Nacht-)Fahrverbot) eine Lärmreduzierung um mindes-
tens 3 dB(A), folglich auch hier eine deutliche und spürbare Verbesserung, erreicht werden.  

Nach den Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm 
(Lärmschutz-Richtlinien-StV) können sich straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen für Ballungsgebiete und 
Hauptverkehrstraßen künftig aus Lärmaktionsplänen ergeben. Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen 
kommen insbesondere in Betracht, wenn der vom Straßenverkehr herrührende ermittelte Beurteilungspegel 
z.B. in reinen und allgemeinen Wohngebieten Richtwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts, z.B. in 
Dorfgebieten Richtwerte von 72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts, überschreitet.  



 

 

In Hemmingen ist das entlang der B3 in den Ortsteilen Arnum und Hemmingen-Westerfeld nach den Lärm-
kartierungen der Fall (für die Ortsdurchfahrten Devese und Hemmingen-Westerfeld (altes Dorf) liegen Lärm-
kartierungen noch nicht vor). Nach den Lärmschutz-Richtlinien-StV sollte durch straßenverkehrsrechtliche 
Maßnahmen mindestens eine Pegelminderung um 3 dB(A) bewirkt werden. Die zur Vorbereitung verkehrs-
rechtlicher Maßnahmen notwendigen Lärmberechnungen sind gem. Punkt 2.5 der Lärmschutz-Richtlinien-
StV vom Straßenbaulastträger durchzuführen. 

Im Entwurf des Lärmaktionsplans hat die Verwaltung verallgemeinerte Untersuchungsergebnisse für die 
Bestimmung der Lärmminderungsmaßnahmen (z.B. die LAI-Hinweise z. LAP, Aug. 07) zugrunde gelegt. 
Diese vorgeschlagenen Maßnahmen müssen nun gem. der Lärmschutz-Richtlinien-StV durch den Straßen-
baulastträger noch überprüft werden, bevor eine straßenverkehrsrechtliche Anordnung erfolgen kann. Für 
die bislang betroffenen Hauptverkehrsstraßen ist die Stadt Hemmingen weder Straßenbaulastträger noch 
Verkehrsanordnungsbehörde.  

Mit der Aufstellung eines Lärmaktionsplans i.V.m. den Lärmschutz-Richtlinien-StV wurde den Kommunen 
aber ein Mittel in die Hand gegeben, auch auf straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen hinzuwirken, die nicht 
in ihrem Zuständigkeitsbereich liegen. Die Verwaltung empfiehlt daher, den Entwurf des Lärmaktionsplans in 
der vorgelegten Fassung zu beschließen.   

In der bereits benannten Vorlage über die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes für die Stadt Hemmingen 
wurde vorgeschlagen, das Verfahren analog zum Bauleitplanverfahren durchzuführen. Demnach wird als 
nächster Schritt im Aufstellungsverfahren nun die öffentliche Auslegung des Lärmaktionsplans erfolgen. Die 
Träger öffentlicher Belange werden zeitlich parallel zur öffentlichen Auslegung beteiligt. 

Die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes für die Stadt Hemmingen hat voraussichtlich positive Auswirkungen 
für Familien. Zum einen kann für die im Nahbereich der Hauptverkehrsstraßen wohnende Bevölkerung eine 
deutliche und spürbare Lärmminderung bewirkt werden. Insbesondere die straßenverkehrsrechtlichen Maß-
nahmen wie eine Geschwindigkeitsreduzierung bedeuten zudem eine erhöhte Sicherheit insbesondere für 
Kinder und ältere Menschen. Zudem bewirken die Maßnahmen auch die Verbesserung der Luftqualität durch 
die Reduzierung des Feinstaubanteils.  
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